
ENER.GIEAUSWEIS für Wohngebäude
18. November 2013gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 1

Gültig bis: 16.09.2024 Registriernummer 2 MV-2014-000196624 1

Gebäude rGebäudetyp I Mehrfamilienhaus

Adresse
I

Apothekergarten 3, 18236 Kröpelin

Gebäudeteil Liegenschaftsnummer: 160/39049 Gebäude: 001 I

Baujahr Gebäude 3 1998

Baujahr Wärmeerzeuger 3.4 1998

Anzahl Wohnungen 8

Gebäudenu~fläche(~) 577,2 m2 I ~ nach § 19 EnEV aus der Wohnfläche ermittelt

Wesentliche Energieträger für Erdgas EHeizung und Warmwasser 3

Erneuerbare Energien Art: I Verwendung:

Art der Lüftung / Kühlung ~ Fensterlüftung o Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung o Anlage zur
o Schachtiüftung o Lüftungsanlage ohne Wärmerückgewinnung Kühlung

Anlass der Ausstellung o Neubau o Modernisierung o Sonstiges
des Energieausweises ~ Vermietung / Verkauf (Änderung / Erweiterung) (freiwillig)

- -- --

Hinweise zu den Angaben über die energetische Qualität des Gebäudes

Die energetische Qualität eines Gebäudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahme von
standardisierten Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Be-
zugsfläche dient die energetische Gebäudenutzfläche nach der EnEV, die sich in der Regel von den allgemeinen
Wohnflächenangaben unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen überschlägige Vergleiche ermögli-
chen (Erläuterungen - siehe Seite 5). Teil des Energieausweises sind die Modernisierungsempfehlungen (Seite 4).

ODer Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt (Energie-
bedarfsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 2 dargestellt. Zusätzliche Informationen zum Verbrauch sind
freiwillig.

~ Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt (Energie-
verbrauchsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 3 dargestellt.

Datenerhebung BedarfNerbrauch durch ~ Eigentümer 0 Aussteller

ODem Energieausweis sind zusätzliche Informationen zur energetischen Qualität beigefügt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das
gesamte Wohngebäude oder den oben bezeichneten Gebäudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafür gedacht,
einen überschlägigen Vergleich von Gebäuden zu ermöglichen.

Aussteller: ,~BRUNATA
• METRONA

BRUNATA Wärmemesser Hagen GmbH & Co. KG
i.A. Dipl.-lnq. (FH) Steen Thorsen
Doberaner Weg 10, 22143 Hamburg

5-t-e~~~
17.09.2014

Unterschrift des AusstellersAusstellungsdatum

Datum der angewendeten EnEV, gegebenenfalls angewendeten Änderungsverordnung zur EnEV 2 Bei nicht rechtzeitiger Zuteilung
der Registriernummer (§ 17 Absatz 4 Satz 4 und 5 EnEV) ist das Datum der AntragsteIlung einzutragen; die Registriernummer ist nach deren
Eingang nachträglich einzusetzen. 3 Mehrfachangaben möglich 4 bei Wärmenetzen Baujahr der Übergabestation

Hottgenroth Software, HS Verbrauchspass 3.0.4
Uzenziert fOr BRUNATA warmemesser, Hagen GmbH & Co. KG



ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude
18. November 2013gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 1

Berechneter Energiebedarf des Gebäudes Registriernummer 2 MV-2014-000196624 2

Energ iebedarf

B

o 25 50 75

Anforderungen gemäß EnEV 4

Primärenergiebedarf

Ist-Wert kWh/(m2 a) Anforderungswert

Energetische Qualität der Gebäudehülle HT'

Ist-Wert W/(m2 K) Anforderungswert

Sommerlicher Wärmeschutz (bei Neubau) o eingehalten

Endenergiebedarf dieses Gebäudes
[Pflichtangabe in Immobilienanzeigen]

c

CO2-Emissionen 3 kg/(m2a)

Angaben zum EEWärmeG 5

Nutzung erneuerbarer Energien zur Deckung des
Wärme-und Kältebedarfs auf Grund des Erneuerbare-
Energien-Wärmegesetzes (EEWärmeG)

Art: Deckungsanteil:

Ersatzmaßnahmen 6

Die Anforderungen des EEWärmeG werden durch die
Ersatzmaßnahme nach §7 Absatz 1 Nummer 2
EEWärmeG erfüllt.

o Die nach § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWärmeG
verschärften Anforderungswerte der EnEV sind
eingehalten.

o Die in Verbindung mit § 8 EEWärmeG um %
verschärften Anforderungswerte der EnEV sind
eingehalten.

Verschärfter Anforderungswert
Primärenergiebedarf: kWh/(m2 a)

Verschärfter Anforderungswert
für die energetische Qualität der
Gebäudehülle HT' W/(m2 K)
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Für Energiebedarfsberechnungen verwendetes Verfahren

kWh/(m2a) o Verfahren nach DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10

o Verfahren nach DIN V 18599

o Regelung nach § 3 Absatz 5 EnEV

o Vereinfachungen nach § 9 Abs. 2 EnEV

W/(m2K)

Vergleichswerte Endenergie
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Erläuterungen zum Berechnungsverfahren
Die Energieeinsparverordnung lässt für die Berechnung des Energiebedarfs
unterschiedliche Verfahren zu, die im Einzelfall zu unterschiedlichen Ergeb-
nissen führen können. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen
erlauben die angegebenen Werte keine Rückschlüsse auf den tatsächlichen
Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfswerte der Skala sind spezifische
Werte nach der EnEV pro Quadratmeter Gebäudenutzfläche (AN)' die im
Allgemeinen größer ist als die Wohnfläche des Gebäudes.

siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises 2 siehe Fußnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises
4 nur bei Neubau sowie bei Modernisierung im Fall des § 16 Absatz 1 Satz 3 EnEV 5 nur bei Neubau
6 nur bei Neubau im Fall der Anwendung von § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWärmeG 7 EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus

Hottgenroth Software, HS Verbrauchspass 3.0.4

3 freiwillige Angabe



ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude
18. November 2013gemäß den §§ 16ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 1

Erfasster Energieverbrauch des Gebäudes Registriernummer 2 MV-2014-000196624 3

'-...-

50 >250

Energieverbrauch

o 25

f Endenergieverbrauch dieses Gebäudes

101,2 kWh/(m2 a)

C I-OIE 1 F
75 100 125 150 175 200 225

I 111,3 kWh/(m2 a)

Primärenergieverbrauch dieses Gebäudes

Endenergieverbrauch dieses Gebäudes
[Pflichtangabe in Immobilienanzeigen]

101,2 kWh/(m2 a)

Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser

11
Zeitraum Primär- Energieverbrauch Anteil Anteil Heizung Klima-Energieträger 3 energie- Warmwasservon bis

faktor-
[kWh] [kWh] [kWh] faktor

01.01.2011 31.12.2011 Erdgas E 1,10 57411 11425 45986 0,99
I

I·
01.01.2012 31.12.2012 Erdgas E 1,10 63755 12751 51004 0,93

01.01.2013 31.12.2013 Erdgas E 1,10 62854 10999 51855 0,91

I ~!

1
I

11

Die modellhaft ermittelten Vergleichswerte beziehen sich
auf Gebäude, in denen Wärme für Heizung und
Warmwasser durch Heizkessel im Gebäude bereitgestellt
wird.
Soll ein Energieverbrauch eines mit Fern- oder Nahwärme
beheiz1en Gebäudes verglichen werden, ist zu beachten,
dass hier normalerweise ein um 15 - 30 % geringerer
Energieverbrauch als bei vergleichbaren Gebäuden mit
Kesselheizungzu erwarten ist.

Vergleichswerte Endenergie
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Erläuterungen zum Verfahren

Das Verfahren zur Ermittlung des Energieverbrauchs ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Die Werte der Skala sind
spezifische Werte pro Quadratmeter Gebäudenutzfiäche (AN) nach der Energieeinsparverordnung, die im Allgemeinen größer ist als die
Wohnfläche des Gebäudes. Der tatsächliche Energieverbrauch einer Wohnung oder eines Gebäudes weicht insbesondere wegen des
Witterungseinflusses und sich ändernden Nutzerverhaltensvom angegebenen Energieverbrauchab.

siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises 2 siehe Fußnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises
gegebenenfalls auch leerstandszuschläge, Warmwasser-oder Kühlpauschale in kWh 4 EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus

Hottgenroth Software. HS Verbrauchspass 3.0.4



Berechnungsunterlagen Seite -1-

BERECHNUNGSUNTERLAGEN

zur Ausstellung eines Energieausweises auf Basis des Energieverbrauchs
gemäß Energieeinsparverordnung (EnEV)

( Übersicht Eingabedaten J

Objekt

Gebäudetyp:
Straße:
PLZ 1Ort:
Gebäudeteil:
Nutzfläche:

Mehrfamilienhaus
Apothekergarten 3
18236 Kröpelin
Liegenschaftsnummer: 160/39049 Gebäude: 001
577,20 m2

berechnet aus der Wohnfläche: 481,00 m2

Verhältnisfaktor: 1,20
8Anzahl Wohneinheiten:

Energieverbrauch

Energieträger:
Einheit:
Energieinhalt:

Erdgas E
kWh Heizwert
1,00 kWh 1 kWh Hj

Abrechnungs- Abrechnungs- Verbrauch Heizung Warmwasser
beginn ende kWhH kWh kWh % kWh %

01.01.2011 31.12.2011 57411 57411 45986 80,1 11425 19,9
01.01.2012 31.12.2012 63755 63755 51004 80,0 12751 20,0
01.01.2013 31.12.2013 62854 62854 51855 82,5 10999 17,5

Klimakorrektur

basierend auf ortsgenauen Klimadaten des Deutschen Wetterdienstes
Postleitzahl für Klimakorrekturdaten: 18236
Orte: Alt Karin, Altenhagen, Danneborth, Einhusen, Groß Siemen,

Kröpelin, Neu Karin, Schmadebeck
'--'

Leerstände

- keine -

Ergebnisse

Energieverbrauchskennwert

Abrechnungszeitraum:
Kennwert:

01.01.2011 - 31.12.2013
101,2 kWh/(m2 a)

Hottgenroth Software. HS Verbrauchspass 3.0.4 Gebäude: Apothekergarten 3, 18236 Kröpelin


